
6. fordert den Europäischen Rat und die Kommission auf, die Regierung der Republik der Philippinen bei 
ihren Bemühungen um ein Vorankommen bei den Friedensverhandlungen zu unterstützen, einschließlich 
gegebenenfalls durch Erleichterungen, sowie das internationale Beobachterteam zu unterstützen, das mit der 
Überwachung der Waffenruhe zwischen dem Militär und der MILF beauftragt ist; 

7. schlägt vor, dass die Rolle des internationalen Beobachterteams durch ein stärkeres Mandat für Unter
suchungen und durch eine abgestimmte Politik zur Veröffentlichung seiner Ergebnisse aufgewertet werden 
könnte; 

8. fordert die Regierung der Republik der Philippinen zur Erhöhung der Entwicklungshilfe für Mindanao 
auf, um die verzweifelten Lebensbedingungen der lokalen Bevölkerung zu verbessern, und begrüßt die 
finanzielle Unterstützung in Höhe von mehr als 13 Millionen Euro in Form von im Lebensmittel- und 
anderen Hilfen der Europäischen Union für Mindanao seitdem die Kämpfe im August 2008 wieder auf
genommen wurden; 

9. bekundet seine tiefe Besorgnis über die hunderte von Fällen von Hinrichtungen von politischen 
Aktivisten und Journalisten ohne Gerichtsverfahren, die in den letzten Jahren auf den Philippinen vor
genommen wurden, und über die Rolle, die die Sicherheitskräfte bei der Steuerung und Beauftragung dieser 
Morde gespielt haben; 

10. fordert die Regierung der Republik der Philippinen auf, Fälle außergerichtlicher Hinrichtungen und 
von Zwangsverschleppungen zu untersuchen; fordert gleichzeitig die Regierung der Republik der Philippinen 
auf, einen unabhängigen Beobachtungsmechanismus einzurichten, um die Ermittlung und Verfolgung von 
solchen Tätern zu kontrollieren; 

11. fordert die Regierung der Republik der Philippinen auf, Maßnahmen zu treffen, um die systematische 
Einschüchterung und das Bedrängen von politischen und Menschenrechtsaktivisten, Mitgliedern der Zivil
gesellschaft, Journalisten und Zeugen im Zuge strafrechtlicher Verfolgung zu beenden und einen wirklich 
effektiven Zeugenschutz zu gewährleisten; 

12. bekräftigt seine Forderung an die philippinischen Behörden, den UN-Sondergremien, die sich mit 
dem Schutz der Menschenrechte beschäftigen, im Land eine umfassende Bewegungsfreiheit zu gestatten; 
fordert die Behörden ferner auf, Rechtsvorschriften rasch zu verabschieden und umzusetzen, die die ratifi
zierten internationalen Instrumente für Menschenrechte (z.B. gegen Folter und Verschleppung) in nationales 
Recht überführen; 

13. fordert den Rat und die Kommission auf, sicherzustellen, dass die finanzielle Unterstützung der 
Europäischen Union zur wirtschaftlichen Entwicklung auf den Philippinen begleitet wird durch die Kontrolle 
möglicher Verletzungen wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte mit besonderer Berücksichtigung der 
Förderung des Dialogs und der Einbeziehung aller Gruppen der Gesellschaft; 

14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem Präsidenten und 
der Regierung der Republik der Philippinen, der MILF, der NDFP, der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte sowie den Regierungen der ASEAN-Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

Ausweisung der nichtstaatlichen Organisationen aus Darfur 

P6_TA(2009)0145 

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. März 2009 zur Ausweisung von 
Hilfsorganisationen aus Darfur 

(2010/C 87 E/39) 

Das Europäische Parlament, 

— in Kenntnis der Erklärung des Vorsitzes im Namen der Europäischen Union im Anschluss an den 
Beschluss des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) über die Ausstellung eines Haftbefehls gegen 
den sudanesischen Präsidenten Omar Hassan al-Bashir vom 6. März 2009,
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— in Kenntnis der Erklärung von Kommissionsmitglied Louis Michel vom 5. März 2009 zur Ausweisung 
von humanitären nichtstaatlichen Organisationen aus dem Sudan, 

— unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zur Lage im Sudan bzw. in Darfur, in denen es 
insbesondere seine stete Unterstützung des IStGH zum Ausdruck gebracht hat, 

— in Kenntnis des Römischen Statuts des IStGH, das am 1. Juli 2002 in Kraft getreten ist, 

— in Kenntnis der am 31. März 2005 angenommenen Resolution S/RES/1593 (2005) des Sicherheitsrats 
der Vereinten Nationen, in der die Lage in Darfur an den Internationalen Strafgerichtshof verwiesen 
wurde, 

— gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Vorverfahrenskammer des IStGH im Zusammenhang mit angeblichen Ver
brechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in der sudanesischen Konfliktprovinz Darfur am 
4. März 2009 einen Haftbefehl gegen den sudanesischen Präsidenten Omar Hassan al-Bashir ausgestellt 
hat, 

B. in der Erwägung, dass die sudanesische Regierung als Reaktion darauf beschlossen hat, 13 führende 
nichtstaatliche Organisationen aus Darfur auszuweisen, 

C. in der Erwägung, dass die Hilfsorganisationen in Darfur die weltweit größte humanitäre Operation 
durchführen; in der Erwägung, dass laut einem Bericht der Vereinten Nationen bis zu 4,7 Millionen 
Menschen, darunter 2,7 Millionen Binnenvertriebene, auf Hilfsleistungen angewiesen sind, 

D. in der Erwägung, dass die Ausweisung der Hilfsorganisationen aufgrund der Unterbrechung der Gesund
heitsversorgung und des Ausbruchs von Infektionskrankheiten, wie Durchfall und Infektionen der Atem
wege, zu einem Anstieg der Mortalität und der Morbidität führen könnte; in der Erwägung, dass die 
Ausweisung u. a. zur Folge haben könnte, dass die Immunisierungsversorgung abnimmt und die Sterb
lichkeit von Kindern steigt, wenn sie keinen Zugang zu therapeutischer Ernährung und generell zur 
Versorgung mit Nahrungsmitteln haben, 

E. in der Erwägung, dass die nichtstaatlichen Organisationen zu einem Zeitpunkt ausgewiesen wurden, zu 
dem ihre Leistungen lebensnotwendig sind, insbesondere weil West-Darfur derzeit von einer Meningitis
epidemie heimgesucht wird; in der Erwägung, dass Menschen, die krank sind, infolge der Ausweisung 
einen stark eingeschränkten oder überhaupt keinen Zugang zu ärztlicher Behandlung haben, 

F. in der Erwägung, dass aufgrund der „Verantwortung für den Schutz“, wie sie die Vereinten Nationen 
verstehen, gilt, dass es anderen Seiten obliegt, für den notwendigen Schutz zu sorgen, wenn der 
betreffende Staat seiner Bevölkerung diesen Schutz offenkundig nicht bietet, 

G. in der Erwägung, dass die Regierung des Sudan als Mitglied der Vereinten Nationen verpflichtet ist, im 
Einklang mit der vom Sicherheitsrat entsprechend seinen Befugnissen gemäß Kapitel 7 angenommenen 
Resolution S/RES/1593 (2005) mit dem IStGH zusammenzuarbeiten, 

H. bestürzt darüber, dass sich die sudanesische Regierung seit Ausstellung des Haftbefehls mehrfach gewei
gert hat, mit dem IStGH zusammenzuarbeiten und sogar vielfach eine Trotzhaltung gegenüber dem 
IStGH und der internationalen Gemeinschaft eingenommen hat, 

1. verurteilt mit allem Nachdruck, dass 13 humanitäre Hilfsorganisationen als Reaktion darauf, dass der 
IStGH am 4. März 2009 einen internationalen Haftbefehl gegen den Präsidenten al-Bashir ausgestellt hat, aus 
Darfur ausgewiesen wurden;
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2. fordert die sofortige und bedingungslose Freilassung sämtlicher Hilfskräfte der belgischen Sektion von 
Ärzte ohne Grenzen, die am 11. März 2009 aus ihren Büros in Saraf-Umra, 200 Kilometer westlich von El- 
Facher, der Hauptstadt von Nord-Darfur entführt wurden.; 

3. ist sehr besorgt darüber, dass die Ausweisung unmittelbare Auswirkungen auf die Bereitstellung 
humanitärer Hilfe hat, die für Hunderttausende lebenswichtig ist; 

4. fordert, dass die sudanesische Regierung unverzüglich ihren Beschluss, 13 Hilfsorganisationen aus
zuweisen, zurücknimmt und ihnen erlaubt, ihre für das Überleben der gefährdeten Bevölkerungsgruppen in 
Darfur wesentliche Arbeit fortzusetzen; fordert den Rat und die Kommission auf, sich bei der Afrikanischen 
Union, der Liga der Arabischen Staaten und China intensiver darum zu bemühen, dass diese die sudane
sische Regierung hierzu bewegen; 

5. fordert die sudanesische Regierung auf, konkrete Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass 
Menschenrechtsaktivisten im Sudan nicht verfolgt werden, wenn sie sich positiv zu dem Beschluss des 
IStGH äußern, und sie weder zu verfolgen noch einzuschüchtern; 

6. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem EU-Sonderbeauf
tragten für den Sudan, der sudanesischen Regierung, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten 
und der Mitglieder des UN-Sicherheitsrates, den Organen der Afrikanischen Union, den Organen der Liga 
der Arabischen Staaten sowie dem Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs zu übermitteln.
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